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Aber auch an den Misserfolgen der Russen
lasst sich hieriber viel Wertvolles zeigen und
aus dem Gesamtbild des bisherigen Kriegsver-
laufs kann noch manches hervorgehoben werden,
das zur Klirung falscher Anschauungen dienen
kann. (Schluss folgt.)

Die Ubungen des Beurlaubtenstandes
und die grossen Mandver 1904
der deutschen Armee.

Es werden in diesem Jahre zu Reserve- resp.
Landwehribungen, wechselnd in der Dauer zwi-
schen 14 bis 28 Tagen eingezogen werden
287,680 Mann aller Waffengattungen. Es ent-
fallen davon auf die Infanterie der Lowenanteil
mit 235,000 Mann, Jager 4760, Feldartillerie,
aus deren Beurlaubtenstande und dem der Ka-
vallerie 17,200, Fussartillerie 10,300, Pioniere
5600, Eisenbahner 2200, Luftschiffer 720, Tele-
graphisten 850, Train aus der Reserve dieses
und der der Kavallerie 9,830 und endlich Sa-
nititsmannschaften 1200 Mann.

In den obigen Zahlen sind nicht enthalten
noch fernere Kategorien einzuberufender Leute:
a) Die Erginzungsmannschaften zu den Kaiser-
mandvern und den besonderen Kavalleriedbungen;
b) die Volksschullehrer, der Reserve angehdrig,
und alle ehemaligen Einjahrig-Freiwilligen aller
Waffen, die nicht zu Offiziersaspiranten geeignet
sind; ¢) die Schlichter und Biacker der Reserve
und Ersatzreserve; d) die in die Garnisonslaza-
rette einzuberufenden Sanititsmannschaften, Kran-
kenwirter und Geistliche ; e) die im Magazins-
verwaltungsdienst auszubildenden Unteroffiziere
und Mannschaften; f) die zu Festungstelegra-
phisten und zu Festungs- Maschinengewehr-Abtei-
lungen gehdrenden Reservisten, sowie die den
Festungsluftschiffern Angehdrigen; g) endlich die
Arbeitssoldaten. Die Zahl dieser letztgenannten
Leute wird sich auf mindestens weitere 25,000
bis 30,000 Kopfe beziffern, so dass also rund
zirka 315,000 Manoschaften des Beurlaubten-
standes dben. In diesen Zahlen sind die Offi-
ziere resp. Feldwebel und Wachtmeister des Be-
urlaubtenstandes nicht miteinbegriffen, deren auch
mehrere Tausende iiben.

Alle nidheren Anordnungen treffen die General-
kommandos, sowie die obersten Waffenbehérden
nach Vereinbarung mit den ersteren. Als erster
und wichtigster Gesichtspunkt bei Durchfihrung
der Ubungen gilt fiir die Mannschaften: die Ein-
zelausbildung und die Festigung der Disziplin,
fir die Unteroffiziere und Offiziere Festigung in
Benehmen vor der Front und Befehlserteilung.
Dringend erforderlich ist es, dass die einberufenen
Maunschaften, ehe sie zu den Truppenteilen ab-
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ricken, eingehend &arztlich untersucht werden
und dass den gesamten Leuten rechtzeitig, so
friith als nur mdglich, die Gestellungsbefehle zu-
gehen, damit etwaige Befreiungsantrige glatt
erledigt werden und andere einbeordert werden
kénnen. Die Ubungen finden in der Zeit vom
1. April 1904 bis 31. Mai 1905 statt, die Ge-
stellungsbefehle werden zumeist drei Monate vor
dem Einrtckungstage den Mannschaften zuge-
stellt. Der Eintreff- und Entlassungstag sind
in der Ubungsdauer mit eingerechnet. Die In-
teressen der birgerlichen Berufskreise, wie na-
mentlich die Ernteverhaltnisse in den einzelnen
Korpsbezirken sind bei der Wahl des Zeitpunktes
moglichst zu berdcksichtigen. Mannschaften etc.,
deren Ausbildung besonders mangelhaft erscheint,
dirfen linger bei der Fahne behalten werden.
Bei der Heranziehung der einzelnen Jahresklassen
zu den Ubungen ist besonders Wert darauf zu
legen, dass erstens den im Kriege aufzustellen-
den Feld- und Reservetruppen Leute mit mdg-
lichst guter Ausbildung zugefiihrt werden kdnnen
und zweitens, dass moglichst alle Mannschaften
im Reserve- und Landwehrverbiltnis mindestens
einmal in jedem geiibt haben. Das Uben der
Mannschaften des Beurlaubtenstandes lisst noch
manches zu wiinschen Gbrig, es miisste vor allen
Dingen noch auf einer weiteren Skala als auf
der bisherigen betrieben werden und dann missten
die Mannschaften moglichst auf 28 Tage jedes-
mal eingezogen werden, damit sie nicht alleine
vorher in der Garnison in der Einzelausbildung
vorgenommen werden mussten, sondern auch die
Mandver mitmachten. Fromme Wiinsche, da
der nervus rerum fehlt oder nicht bewilligt wird.
Ausser den zur Komplettierung der Schwadronen
dienenden Reservisten, die bei den an den Kaiser-
mandvern und besonderen Kavallerieibungen teil-
nehmenden Regimentern eingezogen werden, kon-
nen noch per Schwadron bis zu sechs Reservisten
eingezogen werden.

Samtliche eingezogenen Bicker, die wihrend
der Mandver bei den Feld-Backdfen Verwendung
finden sollen, sind so zeitig einzuberufen, dass
gie in der Garnison griindlich im Gebrauche der-
selben unterwiesen werden konnen. Von den
ibungspflichtigen Sanititsmannschaften und Kran-
kenwartern ist jahrlich je ein Fiinftel einzuziehen
und zwar in die Garnisonslazarette, damit die
aktiven Sanititsmannschaften fir den Truppen-
dienst frei werden und jede Kompagnie, Schwa-
dron etc. etc. beim Verlassen der Standorte stets
einen Sanititsmann bei sich bat. Wo die zu
Ubungen eingezogenen Mannschaften der Land-
wehr — Reservisten grundsdtzlich — nicht den
einzelnen Truppenteilen tiberwiesen werden, sind
Landwehriibungsformationen zu bilden und zwar
Kompagnien resp. Feldbatterien; die Fihrer der-



selben sind stets Offiziere des aktiven Dienst-
standes, wahrend die Hauptleute des Beurlaubten-
standes Linienkompagnien resp. Batterien fithren
sollen; an aktiven Unteroffizieren werden meist
5—7 per Landwebrkompagnie dberwiesen. Ein-
gekleidet werden die eingezogenen Mannschaften
von dem Truppenteile, bei dem sie iiben; Waffen
nebst Zobehor erhalten sie entweder aus den
Kriegsbestanden des Truppenteiles oder aus dem
dem Einziehungsorte zunichst gelegenen Artil-
leriedepot. Munition liefern die Artilleriedepots,
fir Infanterie, Jager und Schitzen pro Kopf der
Ubenden 35 scharfe und 15 Platzpatronen, vom
Schulschiessen soll Abstand genommen werden,
wenn die Munition sich in einem gefechtsmassigen
Schiessen nutzbar verwenden lasst. Jede Ubungs-
batterie erhdlt 24 Feldgranatschisse und 48
Feldschrapnellschiisse, einige ndher zu bestim-
mende Batterien 24 Feldhaubitzschrapnells und
48 Feldhaubitzgranaten. Die zu bewilligende
Munition fir die Fussartillerie-Ubungskompag-
pien setzt die Fussartillerie - Inspektion fest.
Ausser den Reserve- und Landwebroffizieren
konnen auch inaktive oder verabschiedete Offi-
ziere, die fiir den Mobilmachungsfall za Kom-
pagnie- etc. etc. Fihrern ausersehen sind, fir
die Dauer von 8 Wochen einberufen werden, sie
beziechen dann simtliche Kompetenzen ihrer
Charge, desgleichen werden die Offiziere der Be-
zirkskommandos, wenn sie ldngere Zeit keinen
aktiven Dienst getan haben, zu Dienstleistungen
von gleicher Dauer herangezogen werden. Hilfs-
bediirftige Frauen resp. Eltern der eingezogenen
Leute erhalten fiir die Dauer der Ubungen Un-
terstiitzungen seitens des Staates.

Uber die grosseren Truppeniibungen im Jahre
1904 hat Nr. 9 der ,Allg. Schweiz. Militarztg.*
schon etwas gebracht, hinzugefigt sei noch Fol-
gendes. Die Kriegsgliederungen der aufzastel-
lenden Kavalleriedivisionen — die Bestimmung
der Divisionsfihrer behalt der Kaiser sich vor —
sind folgende: Gardekorps — Garde-Kavallerie-Di-
vision zu 3 Brigaden & 2 Regimenter zu 5
Schwadronen jedes und zwar: Regiment der
Gardes du Corps, Garde-Kirassiere, 1. und 2.
Garde - Dragoner - Regiment, 1. und 3. Garde-
Ulanen- Regiment, reitende Abteilung des 1.
Garde- feldartillerie- Regiments, 1. und 2. Garde-
Maschinengewehr-Abteilung, Garde - Pionier - De-
tachement.

Kavalleriedivision A beim IV. schleswig-hol-
steinschen Korps dieselbe Stirke wie oben, aber
nur eine Maschinengewehrabteilung Nr. 7. Re-
gimenter: Kirassierregiment Nr. 2, Dragoner-
regiment Nr. 19, Husarenregimenter Nr. 15 und
16, Ulanenregimenter Nr. 9 und 13, reitende
Abteilung Feldartillerieregiment Nr. 10, Pionier-
detachement vom Pionierbataillon Nr. 10.
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Kavalleriedivision B beim VII. westfilischen
Korps, die gleiche Stirke wie oben, unter
Fortfall der Maschinengewehre und der Pioniere.
Regimenter: Kiirassierregiment Nr. 4, Dragoner-
regiment Nr. 5, Ulanenregiment Nr. 6, Husaren-
regimenter Nr. 8, 13 und 14, sowie die reitende
Abteilung des Feldartillerieregiments Nr. 11.

Kavalleriedivision C, XIII. wiirttembergisches
Korps, die gleiche Stirke wie Kavalleriedivision B.
Regimenter: Dragonerregimenter Nr. 7, 25 und
26, die Ulanenregimenter Nr. 7, 19 und 20,
reitende Abteilung des Feldartillerieregiments
Nr. 15. Die Gardekavalleriedivision und Division
A pehmen ausser ihren eignen Ubingen nur an
den Kaisermandvern teil, B und C auch an den
Brigade- und Divisiousibungen ihrer Korps. Die
Ubungen selbst finden statt auf den Truppen-
iibungsplatzen: Alten-Grabow, Minster, Senne
und Minsingen. Bei dem Garde-, IV., VIL, IX,,
X., XV., XVIL, XVIIL, XIX. und Il bairischen
Armeekorps finden Kavallerieiibungsreisen statt,
dazu erhalten Gberwiesen: Gardekorps 3300 Mk.,
XVII. Korps 2100 Mk., alle dbrigen Korps
1650 Mk. Das Luftschifferbataillon — Garnison
Berlin — ist zu den Kaisermandvern ebenfalls
heranzuziehen und hat das weitere darauf bezig-
liche die Inspektion der Verkehrstruppen mit
dem Generalkommando des Garde- und IX. Ar-
meekorps zu veranlassen. Die Pionierabteilungen
der Kavalleriedivisionen werden erst vom Beginn
der Feldmandver ab — nicht zum eigentlichen
Exerzieren — diesen zugeteilt; die Maschinen-
gewehrabteilungen sind vom Beginne des Divi-
sionsexerzierens zu den Ubungen heranzuziehen.
Zur kriegsgemissen Verwendung obiger Pionier-
abteilungen erhalt jede Kavalleriedivision, der
solche zugeteilt sind, 400 Mk. Ubungsgeld. Die
Generalkommandos haben dem Kriegsministerium
besondere Antrige auf gesonderte Mandver der
schwachen Brigaden & 4 Bataillone einzureichen.
Nahere Bestimmungen dber die Aufstellung und
Verwendung der zu bildenden Proviantkolonnen,
sowie die Gestellung des dazu notigen Traio-
Aufsichtspersonals bleiben vorbehalten. Bei der
Zeiteinteilung fir die Ubungen derjenigen Armee-
korps, die nicht vor dem Kaiser mandvrieren,
sind, soviel nur irgend anginglich — ohne dass
jedoch der Dienstbetrieb darunter iryendwie leidet
— die Ernteverhiltnisse der in Betracht kom-
menden Gegenden zu bericksichtigen. Sowohl
bei der Auswahl des Mandvergelindes als auch
bei der Durchfihrung simtlicher Ubungen ist
soviel nur moglich auf Einschrinkung der Flur-
schiden — die manchmal eine recht bedenkliche
Hohe erreichten — auf das sorgsamste Bedacht
zu nehmen. Bei dem 5. Garderegiment zu Fuss,
dem 5. Gardegrenadierregiment, dem 2. hanse-
atischen Infanterieregiment Nr. 162 und dem



schleswig-holsteinschen Infanterieregiment Nr.
163, die an den Kaisermanovern teilnehmen,
simtliche aber nur je zwei Bataillone stark, sind
fir die Dauer der Ubungen aus einzuziehenden
Reservisten dritte Bataillone auf Friedensstirke
zu bilden. Bei dem II, III, IV., VII, XIV.,
XVIIL, XIX. und I. bairischen Armeekorps sind
aus einzuziehenden Mannschaften je ein Reserve-
infanterieregiment 4 3 Bataillone auf Friedens-
stirke zu bilden. Die Besetzung der Chargen
geschieht teils durch aktive Offiziere und Unter-
offiziere, teils durch eingezogene Offiziere der
Reserve. Bei dem I., V., VI, VIII, XI., XII.
und XVII., sowie dem II. bairischen Armee-
korps sind je eine Reservefeldartillerieabteilung
in Kriegsstirke — also mit allen Fahrzeugen
etc. etc. — zu bilden, und zwar so viel wie nur
moglich in der fir den Mobilmachungsfall vor-
gesehenen Zusammenstellung, also aus aktiven
Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften, so-
wie aus denen des Beurlaubtenstandes. Die dazu
notigen Reit- und Zugpferde werden, wie auch
zumeist in der Schweiz dblich, von Unternehmern
gemietet. Desgleichen wird nach Vereinbarung
der Generalinspektion der Fussartillerie mit dem
betreffenden Generalkommando ein kriegsstarkes
Fussartilleriebataillon aufgestellt.

Aus obigem ersieht man, dass jedenfalls tiichtig
gearbeitet wird. S.

Eidgenossenschaft.
— Adjutantur. a. Abkommandierungen. Als

Adjutanten werden abkommandiert und zur Truppe

zuriickversetst :

Oberleutnant Louis Neher, in Bern, bisher Adjutant
des Kav.-Regiments 3.

Oberleutnant Paul Hiltbrunner, in Eriswil, bisher Ad-
jutant des Kav.-Regiments 4.

Oberlentnant Robert Pfyffer, bisher Adjutant des Inf.-
Regiments 14.

Hauptmann Edmund Mayor, bisher Adjutant des Genie-
chefs von St. Maurice.

Oberleutnant Jules Testuz, in Puidoux, bisher Adjutant
des Kav.-Regiments 2.

Oberleutnant Albert Mylius, in Basel, bisher Adjutant
des Kav.-Regiments 6.

b. Kommandierungen.
diert :

Oberleatnant Paul Ducommun, in Travers, als Adjutant
des Kav.-Regiments 3.

Oberleutnant Karl Heuer, in Biel, als Adjutant des
Kav.-Regiments 4.

Oberleutnant Gerardo Pervangher, in Airolo, als Adju-
tant des Kommandanten der Ostfront der Gotthard-
verteidigung.

Oberleutnant Volkmar, Andreae, in Zirich, als Adju-
tant des Inf-Regiments 14.

Leutnant Hermann Brenmer, in Zirich, als Adjutant
des Inf.-Regiments 22.

Hauptmann Paul Rosset, in Fleurier, als Adjutant des
Geniechefs von St. Maurice.

Oberlentnant Alexis Pache, in Morges, als Adjutant des
Kav.-Regiments 2.

Es werden komman-
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Oberleutnant Hans von Grebel, in Ziirich, als Adjutant
des Kav.-Regiments 6.

Oberleutnant Robert Schiirch, in Sursee, als Adjutant
des Artilleriechefs der Befestigung am Gotthard.

— Kommando - Ubertragungen. Kavallerie-Oberleutnant
Albert Mylius, in Basel, eingeteilt bei Schwadron 18,
wird provisorisch das Kommando der Guidenkom pagnie 3
iibertragen

Das Kommando des Korpsparks IV wird dem Major
Georg Passavant, in Basel, bisher Kommandant der
Feldartillerie- Abteilung II/8, iibertragen.

— Zur Disposition gestellt. Oberstleutnant Alfred
Bourquin, in Neuenburg, wird, entsprechend seinem Ge-
suche, vom Kommando des Infanterie-Regiments 5 ent-
lassen und nach Artikel 58 der Militirorganisation zur
Disposition gestellt.

Major Friedrich Ganzoni, in Ziirich, wird nach
Artikel 58 der Militirorganisation zur Disposition ge-
stellt, und die Majore Henri Lagotala, in Genf, Marc
Warnery, in Bern, und Johann Felber, in Ettiswil,
sind im Territorialdienst einzuteilen.

Major Heinrich Stamm, in Schleitheim, bisher Kom-
mandant des Bataillons Nr. 61, wird, entsprechend sei-
nem Ansachen, nach Artikel 58 der Militérorganisation
zur Disposition gestellt.

— Patentierte Blichsenmacher-Werkstitten. In dem dieses
Jahr publizierten Verzeichnis der patentierten Biichsen-
macher-Werkstitten (Militirverordnungsblatt pag. 52)
ist nachzutragen: VL. Divisionskreis: Flickiger, Robert,
Ziirich.

— Ernennung. Zum Kommandanten der VII. Infan-
terie-Brigade wird ernannt: Oberstleutnant Ernst Wyss,
von und in Bern, zurzeit Kommandant des Infanterie-
Regiments 12, unter Beforderung zum Obersten der
Infanterie.

— Ernennung. Zum Offizier des Materiellen des Festungs-
bureaus Andermatt: Hauptmann E. Muggli in Audermatt.

— Ernennungen. Die nachgenannten Teilnehmer an
der diesjdhrigen Sanititsoffiziersbildungsschule I in Basel
werden, gestiitzt auf die vorliegenden Fihigkeitszeng-
nisse, zu Oberleutnants der Sanitdtstruppen ernannt
und zwar:

Liithi, Albert, von Innerbirrmoos, in Bern.

Borel, Eduard, von Couvet, in Préfargier.

Besson, Auguste, von Dompierre und Villarzel, in Don-
neloye bei Yverdon.

Dubois, André, von Locle, in Ziirich.

Burnens, Alfred, von Oulens, in Cheseaux b. Lausanne.

Turini, Gustave, von Sessa, in Freiburg.

de Merveilleux, Rodolphe, von und in Neuenburg.

Halter, Joseph, von und in Eschenbach, Luzern.

Ehni, Oswald, von und in Genf.

Barraud, Samuel, von Bussigny, in Bern.

von Wyss, Max, von Zirich, in Bern.

L’Huillier, Adrien, von und in Genf.

Delaloye, Léonce, von Ardon, in St. Gallen.

Matter, Friedr.,, von Mooslerau, in Lausanune.

Reber, Hans, von Diemtigen, in Bern.

Rapin, Oscar, von Payerne, in Lausanne.

Berthoud, Georges, von Fleurier, in Neuenburg.

Guignard, Albert, von Le Lieu, in Ziirich.

Girardet, Eduard, von Prilly, in Lausanne.

Gree, Eugéne, von Moudon, in Lausanne.

Reh, Théodore, von Meyrin, in Carouge.

Castanié, Adrien, von Grand-Sacconnex, in Sembrancher.

Aubert, Louis, von und in Genf.

Warnery, Pierre, von und in St. Prex.

Minetta, Natale, von Lodrino, in Reconvillier (Bern).

Caspari, Georges, von Avenches, in Bern.

Vuilliémoz, Charles, von Vuarrens, in Carouge.



	Die Übungen des Beurlaubtenstandes und die grossen Manöver 1904 der deutschen Armee

